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planmäßige Bildung und Verwendung der Fonds der 
Eigenerwirtschaftung und die Erfüllung der wirtschaft
lichen Verpflichtungen, insbesondere der Zahlungs
verpflichtungen, durch. Die Kontrolle der Bank ist 
durch ökonomische Untersuchungen an Ort und Stelle 
zu vertiefen. Die Bank richtet ihre Kontrolltätigkeit 
auf die Mobilisierung von Reserven, die Erhöhung des 
Nutzeffektes der eingesetzten Fonds und die Einhal
tung der gesetzlichen Bestimmungen. Sie hat sich an
bahnende Planwidrigkeiten und deren Ursachen recht
zeitig aufzuzeigen; Forderungen zur Erfüllung der 
Planaufgaben zu stellen und bei Verletzung von ge
setzlichen Bestimmungen rechtzeitig Maßnahmen zu 
ihrer Beseitigung zu fordern und hierzu Auflagen zu 
erteilen.

(2) Bei wichtigen Investitionsvorhaben führt die Bank 
eine spezielle staatliche Kontrolle über deren Vor
bereitung und Durchführung bis zur Erreichung des 
geplanten ökonomischen Nutzens durch.

(3) Die Bank ist berechtigt, von den Betrieben, den 
Einrichtungen sowie den Staats- und Wirtschafts
organen zur Ausübung ihrer Kontrolltätigkeit die Vor
lage notwendiger Unterlagen und die Erteilung von 
Auskünften zu verlangen.

§14
(1) Die Bank leitet bei Verletzung von Kreditverträ

gen durch die Kreditnehmer die in den gesetzlichen 
Bestimmungen festgelegten oder in den Kreditverträgen 
vereinbarten Maßnahmen ein.

(2) Ist ein volkseigener Betrieb nicht in der Lage, 
seinen Zahlungs- und Tilgüngsverpflichtungen näch- 
zukommen, hat die Bank den Betrieb entsprechend den 
Kreditbestimmungen für bedingt kreditwürdig bzw. für

и kreditunwürdig zu erklären.
(3) Bei einem bedingt kreditwürdigen Betrieb macht 

: die Bank die weitere Kreditgewährung davon abhängig,
1 daß die Gewähr für die Wiederherstellung seiner Zah

lungsfähigkeit besteht.
(4) Bei einem kreditunwürdigen Betrieb beantragt 

die Bank ein Stabilisierungsverfahren und unterbreitet 
Vorschläge für die Wiederherstellung der Wirtschaft
lichkeit des Betriebes. ,

§15
(1) Die Bank ist berechtigt, an Rechenschaftslegungen 

der Leiter der Betriebe sowie der Staats- und Wirt
schaftsorgane vor den Leitern der übergeordneten 
Organe teilzunehmen. Sie schätzt dabei die wirtschaft
liche Tätigkeit der Betriebe und Organe ein und unter
breitet Vorschläge zu deren Verbesserung. Die Bank 
kann bei groben Verstößen gegen die Plan- und Finanz
disziplin außerplanmäßige Rechenschaftslegungen vor 
dem übergeordneten Leiter fordern.

(2) Die Direktoren der Niederlassungen der Bank 
sind berechtigt, bei Betrieben, die infolge Nichterfül
lung ihrer Planaufgaben in Zahlungsschwierigkeiten 
geraten und deren weitere Kreditierung durch die 
Bank abgelehnt wird, eine Rechenschaftslegung des 
Direktors des Betriebes vor dem Betriebskollektiv zu 
fordern.

§16
(1) Die Bank führt eine systematische Analysentätig

keit durch. Bei der Analyse der Durchführung der Kre
ditbilanz der Bank und der Entwicklung der Zinsein

nahmen und -ausgaben konzentriert sich die Bank auf 
die Erfüllung volkswirtschaftlicher Schwerpunktauf
gaben der Betriebe und der wirtschaftsleitenden 
Organe.

(2) Die Bank rechnet die Durchführung ihrer Kredit
bilanz gegenüber der Staatsbank der Deutschen Demo
kratischen Republik periodisch ab und unterbreitet 
Vorschläge für eine bessere Ausnutzung der Kredit
fonds. Bei erkennbaren Abweichungen von der geplan
ten Entwicklung der Kredite und Kreditquellen hat 
sie die Staatsbank der Deutschen Demokratischen Re
publik zu informieren, die Ursachen der Abweichun
gen zu untersuchen und Maßnahmen zur Einhaltung 
der geplanten Entwicklung einzuleiten.

(3) Die Bank ist verpflichtet, der Staatlichen Plan
kommission, dem Ministerium der Finanzen, der Staats
bank der Deutschen Demokratischen Republik, dem 
Ministerium für Materialwirtschaft und dem Amt für 
Preise auf der Grundlage von Vereinbarungen Infor
mations- und Analysenmaterial zu übergeben bzw. aus
zutauschen. Sie übermittelt den zentralen und örtlichen 
Staats- und Wirtschaftsorganen Informationen und 
Analysen über Probleme der ökonomischen Entwick
lung der Zweige und Territorien und verbindet damit 
Lösungsvorschläge.

(4) Die Direktoren der Niederlassungen der Bank 
sind verpflichtet, den örtlichen Volksvertretungen und 
ihren Organen aus den Erkenntnissen der Finan- 
zierungs- und Kontrolltätigkeit der Bank über öko
nomische Probleme des Territoriums zu berichten und 
Lösungsvorschläge zu unterbreiten.

3. A b s c h n i t t  
Staatliche Beteiligungen

§17
(1) Die Bank reicht die Mittel zur Finanzierung der 

Einlagen des Staates in Betrieben mit staatlicher Be
teiligung aus. Sie nimmt die Funktion des staatlichen 
Gesellschafters wahr, soweit diese nicht von einem 
VEB, einer WB oder einem anderen Organ wahrge
nommen wird.

(2) Als staatlicher Gesellschafter vertritt die Bank in 
enger Zusammenarbeit mit den zuständigen staatlichen 
und wirtschaftsleitenden Organen die staatlichen Inter
essen. Unter Ausnutzung ihrer Erkenntnisse aus be
stehenden Geschäftsbeziehungen unterstützt sie die Be
triebe mit staatlicher Beteiligung bei der Einführung 
und Anwendung sozialistischer Methoden der Wirt
schaftsführung zur effektiveren Gestaltung des Repro
duktionsprozesses. Die Bank wirkt auf die Einbeziehung 
der Betriebe in die perspektivische Entwicklung der 
Wirtschaftszweige und in die Erzeugnisgruppenarbeit 
ein.

(3) Die Bank berät volkseigene Betriebe, WB und 
andere Organe, die die Funktion des staatlichen Gesell
schafters in Betrieben mit staatlicher Beteiligung aus
üben, bei der vertraglichen Gestaltung der Beteiligungs
und Gesellschaftsverhältnisse.

4. A b s c h n i t t  
Weitere Aufgaben

§18
Die Bank nimmt auf der Grundlage der vom Mini

ster der Finanzen erlassenen Bestimmungen Aufgaben 
der Haushaltsdurchführung wahr. Sie kontrolliert hier-


